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Zitat von Karl-Dieter

Es spricht überhaupt nichts gegen eine Zweitmeinung. Es müssen aber nicht zehn sein.

Kennst du eine Frau, die zu 10 Ärzten gefahren ist, um ein Beschäftigungsverbot zu
bekommen? Erscheint mir ziemlich unwahrscheinlich, wenn man nicht vorerkrankt ist oder eine
Risikoschwangerschaft hat, kann man doch ganz normal arbeiten. Oder geht es um jemanden,
der sich "vor der Arbeit drücken möchte"?
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